
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/50af5f2b-e328-3982-aefa-fac7fa11e79c

 

Bibliografie

Titel Zivilprozessordnung 

Redaktionelle Abkürzung ZPO

Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 310-4

§ 802h ZPO - Unzulässigkeit der Haftvollstreckung

(1) Die Vollziehung des Haftbefehls ist unstatthaft, wenn seit dem Tag, an dem der Haftbefehl erlassen wurde, zwei Jahre
vergangen sind.

(2) Gegen einen Schuldner, dessen Gesundheit durch die Vollstreckung der Haft einer nahen und erheblichen Gefahr ausgesetzt
würde, darf, solange dieser Zustand dauert, die Haft nicht vollstreckt werden.

gespeichert: 27.07.2024, 03:44 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/50af5f2b-e328-3982-aefa-fac7fa11e79c


gespeichert: 27.07.2024, 03:44 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


